
Allgemeine Geschäfts- und Verleihbedingungen Bikeverleih 
 

1. Der Mieter trägt die volle Verantwortung für das Leihmaterial. 
2. Die Mietdauer beginnt bei der Übernahme des Verleihmaterials und endet nach den 

Vereinbarten Stunden/Tagen zu Geschäftsschluss.  
3. Bei Verspäteter Rückgabe wird automatisch der nächst mögliche Verleihtarif 

verrechnet. Der Mieter ist verpflichtet den Verleiher über die spätere Rückgabe zu 
informieren. 

4. Der Mietpreis laut Mietvertrag muss im Voraus bezahlt werden. 
5. Bei vorzeitiger Rückgabe des Verleihmaterials erhalten Sie keine Geld-

rückerstattung. 
6. Geldrückerstattungen gibt es für die Person, welche auf Grund von Krankheit oder 

Unfall mit ärztlicher Bestätigung das Verleihmaterial nicht mehr benützen kann und 
früher zurück bringt.  

7. Das Verleihmaterial ist nicht versichert auf Diebstahl ,Verlust oder Beschädigung. 
Bei Diebstahl muss unverzüglich eine Anzeige bei der örtlichen Polizei erstattet 
werden. Bei Verlust oder Diebstahl muss der Verkaufspreis des Verleihmaterials 
bezahlten werden. 

8. Bei Beschädigungen, welche über den normalen Verschleiß hinausgehen, muss die 
Reparatur bezahlt werden. Bei nichtreparablem Verleihmaterial muss der 
Verkaufspreis abzüglich der bezahlten Verleihgebühr ersetzt werden. 

9. Eine Versicherung auf Verlust, Diebstahl sowie Beschädigung ist nicht möglich. 
10. Das Verleihmaterial entspricht dem neuesten technischen Standard und wird 

regelmäßig (auch vor und nach jedem Verleihvorgang) überprüft . 
11. Der Mieter bestätigt mit seiner Unterschrift, dass seine Daten wie Name, Adresse, 

Telefonnummer, Größe & Gewicht der Wahrheit entsprechen und das ausgeliehene 
Equipment in einem sehr gutem Zustand und für seinen Einsatzbereich korrekte 
Equipment übergeben wurde. Zudem bestätigt der Mieter, das gewünschte 
Equipment in der richtigen Größe und Ausstattung bekommen zu haben.  

12. Das Verleihmaterial darf nicht an Dritte weiterverliehen werden. 
13. Als Identifikation des Mieters gilt ein gültiger Lichtbildausweis. Kinder unter 15 Jahre 

dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen Verleihmaterial mieten. 
14. Jugendliche bis 18 Jahre müssen eine schriftliche Bestätigung der Erzienungs-

berechtigten Personen vorweisen. 
15. Dem Vermieter bleibt es vorbehalten, entsprechende Sicherheiten wie Kreditkarte   

oder Bargeld einzubehalten und eine Kopie/scan eines Lichtbildausweises zu 
machen. 

16. Der Kunde bestätigt, dass ihm das Material und die Handhabung erklärt wurde. 
 
Änderungen der allgemeinen Geschäfts- und Verleihbedingungen und Verleihpreise 
vorbehalten. 
Finden Sie die aktuellste Version auf unserer Website 
www.dieboerse.at 
 
 

http://www.dieboerse.at/



